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®rucfe erfchierten urtb geben $eugnig bon bem ernften
gielüemußten Streben, bag ben Kongreß beßerrfcht. §ier
finbet fic| für jeben, ber ftc^ um Reichen» unb ©eruf«=
Unterricht intereffiert, eine gülle nüßli<her Anregung
unb Belehrung. 2Bir motten nur einige menige ber
bieten Themata als Beifpiel anführen: lieber ben er»

gießenben SBert beg $ei<hneng; Zeichenunterricht unb
ßunftpflege in ber Bolfgfchule; Slugbilbung bon Severn
für ben Zeichenunterricht; Drganifation beg Sehrlingg»
mefeng unb ber gemerblichen gortbilbunggfchulen für
Seßrlinge unb Sehrtöchfer; 3®i^nunterri<ht in ben

|>anbmer!er=, ©ernerbe», fÇach', Snbuftrie» unb Äunft»
gemerbefchuten u. f. m.

Sie umfaffenben Borbereitunggarbeiten tagen einem
fchtoeiger. Drganifationgfomitee, an beffen Spiße u. a.
bie Herren ©enoub in greiburg, Boog»3egher in Rurich
unb 0gfar ©torn in Bern ftetjen, foroie einem Sofal»
îomitee in Bern ob.

@3 bürfte unfere Sefer nameittüch intereffieren, bie

Stufen Eennen gu leinen, metche bei bem Steina „0c=
ganifaîion beg Seljclinggroefeng unb ber gemetblichen
gortbilbunggfchulen für Seßrlinge unb Seljctöc^ter" bon
ben beibett Berichterftatlern 2éon ©enoub in greiburg
unb äBerner ÄrebS in Bern näher begrünbet merfcen

fotten. Sie tauten:
$er internationale Kongreß gut görberung beg

^eidhenunterriihtg in Sern 1904,
in ©rmägung, baß

1. bie heutigen ßuftänbe im Sehrlinggmefen in ben

fogialen Berhältniffen unferer geit murgeln nnb in
gleicher SBeife bie ©rmerbgfähigfeit ber untern Staffen,
mie bie gefamte Bolfgmirtfchaft fchäbigen.

2. ®ie fReform beg Sehrlinggmefettg unb ber gemerb»
liehen Berufgbilbung baher als eine ber mießtigften
fogialen fragen ber ©egenmart gu betrachten ift

fteÖt folgenbe ißoftulate auf:
1. S)ie SReform beg Sehrlinggmefettg unb ber gemerb»

tichen Berufgbilbung foCtte nach fotgenben ©efict)tg=
punften üorgenommen merben.

a) fRormierung ber Berßältmffe gtoifche.t SReifter unb
Sehrling unb görberung ber SBertftaitlehre;

b) görberung beg beruflichen Unterrichts ;
c) gürforge für bie Sehriinge unb jugendlichen Sir»

beiter ;

d) Beffere ©rgiehuttg gu tüchtigen Strbeitern unb
Bürgern.

2. 2)ie ©efeßgebung foHte jeben Sehrling oerpftid^ten :

gut Stbfaffung eineg fchriftlichen Sehroertrageg; gum
regelmäßigen Befuch ber gemerblichen gortbilbungS»
fchute; gur Teilnahme an einer Schlußprüfung alg
iRachmeig ber ©rgebniffe ber Berufglehre.

3. S)ie Berufglehre boltgieht [ich uro gmeefmäßigfien bei
einem berufgtüchtigen SReifter unb finbet ihre not»
menbige ©rgängung in ber gemerblichen gortbilbungg»
ober gachßhule.

4. ®en ©emeinben unb Berufgöerbänben roirb alg ge=
meinfame Slufgabe empfohlen, mit £ilfe beg Staateg
©emerbefchulen unb gachfurfe eingurichten unb gu
unterhatten, unter möglichfter Berücffichtigung ber
lolalen unb beruflichen Bebürfniffe.

5. Sllg gürforge für bag geiftige, fittliche unb fötper»
liehe ©ebeihen ber Seljrlinge empfiehlt fich bie @r»

ric§tung üon Sehrlinggpatronaten unb Sehrlingg»
heimftätten.

6. ®iefe görberung unb gürforge gebührt Beiben ®e»
fchlechtern in gleicher Sßeife.

(W. K. 2lu§ bert 9Jlitteilungen be§ ©efretariateê beë
©djweizer. ©eroerbeuereinä.) i

Itcnc I ci h Mutige $ntt&fä£ienfeUimtfd)ine
SWob. B F

in Berbitibung mit Schvänfappavat.

SDag läftige unb geitraubenbe geilen unb Schränfcn
ber Banbfägen bon §anb hat feit längeren gahren eine

fReilfe bon S3erfitc^en gegeitigt, um auf mechauifchem
SBegc bag Schrätifen ober bag geilen ober beibe Slrbeitg»
tätigfeiten fombiniert gu beranlaffen. @g finb auf biefe
SBeife eine gange Singahl bon SRafchincn=Sbftemeu ber
berfchiebenartigfteu Sonftruftioneu entftanben, teils mit
geilen, teils mit S<hmirgetf<heiben, unb haben mehrere
biefer üRobeüc auch ^ine gang erhebliche Verbreitung in
furger 3eit gefunbeu. Seineg aber mu^te fich "och bie
bauernbe Beliebtheit ber Sunbfchaft gu beroalfren unb
in bieten gälten ftelfeu biefe SRafchinen auf ber Seite
unb merben bie Banbfägen auf bie frühere SBeife bon
(panb roieber nachgefchärft.

35er ©rutib liegt mol)t burchroeg in einer gu großen
Sompligiertheit, melche nicht nur gang genaue ©inftellung
bei Vcrmcubung erforbert, fonbern auch bei ber ge=

riugfteu Störung eine in ber SRechanif gefchiefte §anb

gur Hebung berartiger Vorfommniffe bebarf. gm @egett=

fa^e htegu meift bie beifteljenb abgebitbete neue Baub»
fägenfeilmafchii e, bei roetcher alle îeite bon benfbar
größter ©nfachheit unb fompafter, foliber Souftruftion
finb, herborrageube Borgüge auf, inbem ber geilenftoh
mefeutlich laugfamer erfolgt, mag neben geilenerfparnig
ein fehr fic^creS unb genaueg Slrbeiten hetborbringt.
S)er Stücflauf ber geile erfolgt bagegen mit boppelter
Befchteuniguug.

®er gu feiienbe 3uh" mirb bon ber geile automatifch,
ohne jebc Eompligierte Schattborrichtung, in bie erfor»
berliche Sage gefd^oben, roobei bag ©ingreifen unb Sing»

heben ber geile fcitlicij erfolgt unb ein Beriehen beg

ßahueg auggefchloffen bleibt.
©nblich ift auch ber SDrucf ber geile bequem regulier»

bar unb ebenfo mirb ein Bcrfeilen beg ßahneg felbft
bei gang ungleichmäßiger ßahnung babur^ bermtebeu,
baß ber Borßhub unbebingt ficher roirft. Sie ©infteHung
fann felbft burch menig geübte Slrbeiter borgenommen
merben unb braucht bie Slrbeitgtätigfeit ber SRafchine
feinerlei Beauffichtigung. Sie SRafchine mirb üertifal
montiert, beantprucht [omit faft feinen SRaum, auch läßt
fie [ich in Slnbetracht ißreS öerfteUbaren SBinfelgetriebeg
in jebem galt bireft bon ber Srangmiffion betoegen.

Ser Bertrieb biefeS SRobelleg liegt in ben §änbeu
ber girma ©rnft Straub in Monftang, melche bagfelbe
gntereffcuteu auf Berlaugeu gu biermöchentlicher B^obe
überläßt.

Die Leimgrosshandlung
Gottl. Maurer, Basel

empfiehlt sich für ihre anerkannt vorzüglichen

Kölnerlederleime und Landleime,
zähestes Flintsteinpapier, sowie Lacke
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Drucke erschienen und geben Zeugnis von dem ernsten
zielbewußten Streben, das den Kongreß beherrscht. Hier
findet sich für jeden, der sich um Zeichen- und Berufs-
unterricht interessiert, eine Fülle nützlicher Anregung
und Belehrung. Wir wollen nur einige wenige der
vielen Themata als Beispiel anführen: Ueber den er-
ziehenden Wert des Zeichnens; Zeichenunterricht und
Kunstpflege in der Volksschule; Ausbildung von Lehrern
für den Zeichenunterricht; Organisation des Lehrlings-
Wesens und der gewerblichen Fortbildungsschulen für
Lehrlinge und Lehrtöchter; Zeichenunterricht in den

Handwerker-, Gewerbe-, Fach-, Industrie- und Kunst-
gewerbeschulen u. s. w.

Die umfassenden Vorbereitungsarbeiten lagen einem
schweizer. Ocganisationskomitee, an dessen Spitze u. a.
die Herren Genoud in Freiburg, Boos-Jegher in Zürich
und Oskar Blom in Bern stehen, sowie einem Lokal-
komitee in Bern ob.

Es dürfte unsers Leser namentlich interessieren, ine
Thesen kennen zu lernen, welche bei dem Thema „Oc-
ganisation des Lehrlingswesens un) der gewerblichen
Fortbildungsschulen für Lehrlinge und Lehrtöchter" von
den beiden Berichterstattern Leon Genoud in Freiburg
und Werner Krebs in Bern näher begründet werden
sollen. Sie lauten:

Der internationale Kongreß zur Förderung des

Zeichenunterrichts in Bern 1904,
in Erwägung, daß

1. die heutigen Zustände im Lehrlingswesen in den

sozialen Verhältnissen unserer Zeit wurzeln und in
gleicher Weise die Erwerbsfähigkeit der untern Klassen,
wie die gesamte Volkswirtschaft schädigen.

2. Die Reform des Lehrlingswesens und der gewerb-
lichen Berufsbildung daher als eine der wichtigsten
sozialen Fragen der Gegenwart zu betrachten ist

stellt folgende Postulate aus:
1. Die Reform des Lehriingswesens und der gewerb-

lichen Berufsbildung sollte nach folgenden Gesichts-
punkten vorgenommen werden.

u) Normierung der Verhältnisse zwischen Meister und
Lehrling und Förderung der Werkstattlehre;

d) Förderung des beruflichen Unterrichts;
e) Fürsorge für die Lehrlinge und jugendlichen Ar-

beiter;
ck) Bessere Erziehung zu tüchtigen Arbeitern und

Bürgern.
2. Die Gesetzgebung sollte jeden Lehrling verpflichten:

zur Abfassung eines schriftlichen Lehrvertrages; zum
regelmäßigen Besuch der gewerblichen Fortbildungs-
schule; zur Teilnahme an einer Schlußprüfung als
Nachweis der Ergebnisse der Berufslehre.

3. Die Berufslehre vollzieht sich am zweckmäßigsten bei
einem berufstüchtigen Meister und findet ihre not-
wendige Ergänzung in der gewerblichen Fortbildungs-
oder Fachschule.

4. Den Gemeinden und Berufsverbänden wird als ge-
meinsame Aufgabe empfohlen, mit Hilfe des Staates
Gewerbeschulen und Fachkurse einzurichten und zu
unterhalten, unter möglichster Berücksichtigung der
lokalen und beruflichen Bedürfnisse.

5. Als Fürsorge für das geistige, sittliche und körper-
liche Gedeihen der Lehrlinge empfiehlt sich die Er-
richtung von Lehrlingspatronaten und Lehrlings-
Heimstätten.

6. Diese Förderung und Fürsorge gebührt beiden Ge-
schlechtem in gleicher Weise.

(VV, X. Aus den Mitteilungen des Sekretariates des
Schweizer. Gewerbevereins-)

Ueue selbsttätige Kandsiigenfeiltnaschine
Mod. » X

in Verbindung mit Schränkapparat.

Das lästige und zeitraubende Feilen und Schränken
der Bandsägen von Hand hat seit längeren Jahren eine

Reihe von Versuchen gezeitigt, um auf mechanischem
Wege das Schränken oder das Feilen oder beide Arbeits-
tätigkeiten kombiniert zu veranlassen. Es sind auf diese

Weise eine ganze Anzahl von Maschinen-Systemen der
verschiedenartigsten Konstruktionen entstanden, teils mit
Feilen, teils mit Schmirgelscheiben, und haben mehrere
dieser Modelle auch eine ganz erhebliche Verbreitung in
kurzer Zeit gefunden. Keines aber wußte sich noch die
dauernde Beliebtheit der Kundschaft zu bewahren und
in vielen Fällen stehen diese Maschinen auf der Seite
und werden die Bandsägen auf die frühere Weise von
Hand wieder nachgeschärft.

Der Grund liegt wohl durchweg in einer zu großen
Kompliziertheit, welche nicht nur ganz genane Einstellung
bei Verwendung erfordert, sondern auch bei der ge-
ringsten Störung eine in der Mechanik geschickte Hand

zur Hebung derartiger Vorkommnisse bedarf. Im Gegen-
satze hiezu iveist die beistehend abgebildete neue Band-
sägenfeilmaschn e, bei welcher alle Teile von denkbar
größter Einfachheit und kompakter, solider Konstruktion
sind, hervorragende Vorzüge auf, indem der Feilenstoß
wesentlich langsamer erfolgt, was neben Feilenersparnis
ein sehr sicheres und genaues Arbeiten hervorbringt.
Der Rücklauf der Feile erfolgt dagegen mit doppelter
Beschleunigung.

Der zu feilende Zahn wird von der Feile automatisch,
ohne jede komplizierte Schaltvorrichtnng, in die erfor-
derliche Lage geschoben, wobei das Eingreifen und Ans-
heben der Feile seitlich erfolgt und ein Verletzen des

Zahnes ausgeschlossen bleibt.
Endlich ist auch der Druck der Feile bequem regulier-

bar und ebenso wird ein Verseilen des Zahnes selbst
bei ganz ungleichmäßiger Zahnung dadurch vermieden,
daß der Vorschub unbedingt sicher wirkt. Die Einstellung
kann selbst durch wenig geübte Arbeiter vorgenommen
werden und braucht die Arbeitstätigkeit der Maschine
keinerlei Beaufsichtigung. Die Maschine wird vertikal
montiert, beansprucht somit fast keinen Raum, auch läßt
sie sich in Anbetracht ihres verstellbaren Winkelgetriebes
in jedem Fall direkt von der Transmission bewegen.

Der Vertrieb dieses Modelles liegt in den Händen
der Firma Ernst Sträub in Konstanz, welche dasselbe
Interessenten auf Verlangen zu vierwöchentlicher Probe
überläßt.

Lie I-eissngeossksnrllung

Keiìî. Sssvi
smpfieült sieü kür ikre »veràvvt vor^üZIielien
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